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 Karl Krafeld     Albrechtstr. 17     D - 44137 Dortmund     Deutschland

An Herrn

Landeshauptmann Franz Voves

Land Steiermark

Hofgasse 15

8010 Graz

vorab per Fax: 0043 / (0)316 877 – 3805


      Dortmund, 7.12.2005

Betr.:
Bitte um Erfüllung der Ihnen obliegenden Aufsichtspflicht.
Aufsicht des Landes Steiermark über die Ärztekammer (ÄK) Steiermark.
Medienberichte über das durch die ÄK Steiermark ausgesprochene Berufsverbot gegen einen Arzt, wegen dessen individueller und öffentlicher Impfaufklärung vor Impfentscheidung.

Hinweis auf Beweislage der mangelnden naturwissenschaftlichen Rechtfertigungsgrundlagen, nachgewiesen seit der öffentlichen Veranstaltung am 30.9.2000 in Linz, die auch der ÄK Steiermark bekannt ist.
Hinweis auf die in Österreich maßgebliche gesetzliche Bestimmung „Stand der Wissenschaft und Technik“ und das in Österreich verpflichtende Recht zur Aufklärungspflicht durch Ärzte vor Impfeinwilligung über die Schutzwirksamkeit und die Risiken der Gabe von Impfstoffen.
Hinweis auf die Bedeutung dieses Vorganges im Hinblick auf etwaige Massen- bzw. Zwangsimpfungen in Ihrer Verantwortung als Landeshauptmann, möglicherweise ab Frühjahr 2006 im Zusammenhang mit dem globalen politischen Vogelgrippegeschehnissen.
Hinweis auf Art. II c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 i.V. mit Art. 9 Abs. 1 des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetz.
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Franz Voves,
zufolge der Homepage der Ärztekammer Steiermark unterliegt die Ärztekammer Steiermark der Aufsicht des Landes Steiermark.

Ich bitte Sie, diese Ihnen obliegende Aufsichtspflicht im Zusammenhang mit dem in den Medien verbreiteten Aussprechen eines Berufsverbotes über einen Arzt, pflichtgemäß und gewissenhaft, im tatsächlichen Interesse der Bürger des Landes Steiermark zu erfüllen.

In den Medien wurde am 2.12.2005 verbreitet, dass die Ärztekammer Steiermark, die Disziplinarkommission, einem Arzt zu einem einjährigen Berufsverbot, bedingt auf drei Jahre verurteilt hat.

Den Medien zufolge wurde dem Arzt ein Berufsverbot aufgrund seiner Kenntnis und der sich aus dieser Kenntnis ergebenden Einstellung zur Gabe von Impfstoffen auferlegt, die er im Rahmen seiner ärztlichen Aufklärungspflicht vor Impfungen auch seinen Patienten, in einer für die Patienten verständlichen Form darlegt. Auch legte der Arzt öffentlich seine Kenntnisse über die Gabe von Impfstoffen dar.
Dieses wurde seitens der Ärztekammer, über die Sie als Landeshauptmann die Aufsicht führen, als Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht und Schädigung des Ansehens des Ärztestandes gewertet. Die Ärztekammer, vertreten durch deren Impfreferenten Prof. Diether Spork vertrat in den Medien die Auffassung als Auffassung der Ärztekammer, dass ein Arzt nach dem „Stand der Medizin“ handeln müsse.
Auch in Österreich ist jeder Arzt, auch jede Ärztekammer zuerst einmal dem Gesetz und Recht unterworfen, dem ein angeblicher „Stand der Medizin“ nicht überlegen sein kann und darf.

Hier dürfen Verletzungen durch die Ärztekammer und durch das über die Ärztekammer aufsichtsführende staatliche Organ, durch die Landesregierung in der Verantwortung des Landeshauptmanns, nicht geduldet werden.

In Österreich gibt es keine Impfpflicht. In Österreich ist jeder Arzt verpflichtet, vor Impfentscheidung das für die Entscheidung notwendige Wissen zu vermitteln. Die Impfaufklärung muss derartig umfangreich sein, dass der Patient, bzw. die Personensorgeberechtigten nicht durch eine unerwünschte Impffolge (Impfschaden) überrascht sein können.

Unterlässt der Arzt diese umfangreiche Aufklärung vor Impfung, so begeht der Arzt auch in Österreich bei einer Impfung die Straftat der Körperverletzung. In Deutschland verpflichtet das Gesetz die Staatsanwaltschaft bei Kenntnisnahme der Gabe von Impfstoffen ohne vorhergehende umfassende Aufklärung, gegen den Arzt wegen gefährlicher Körperverletzung zu ermitteln.
Sind Eltern beispielsweise durch einen bei einem Kind eingetretenen Impfschaden, beispielsweise durch den Tod des Kindes nach Impfung, überrascht, so liegt hier ein nicht duldbarer ärztlicher Behandlungsfehler, ein strafbarer und schadensersatzpflichtiger sog. informatorischer ärztlicher Kunstfehler zugrunde, unabhängig von der in Österreich durch Gesetz bestimmten staatlichen Impfschadensregelung. Die staatliche Impfschadensregelung in Österreich setzt voraus, dass vor der Gabe des Impfstoffes durch den Arzt, eine pflichtgemäße wahrheitsgemäße Aufklärung über die Wirksamkeit und die Risiken der Gabe des Impfstoffes vorausgegangen ist.
Bei Vorliegen eines sog. informatorischen ärztlichen Kunstfehlers, kann auch der Staat in Österreich, dann wenn er nach dem Gesetzt Impfschadensleistungen erbringt, hier auf das Vermögen des Arztes zurückgreifen, der vor Erhalt der Impfeinwilligung fehlerhaft aufgeklärt hat, wobei die Beweispflicht im Hinblick auf das zumindest grobfahrlässige Fehlverhalten des Arztes hier allerdings bei Rückgriffshandlungen durch den Staat, beim Staat und bei Schadensersatzansprüchen durch den Patienten, beim Patienten liegt.
Sind Eltern beispielsweise durch einen bei ihrem Kind eintretenden Impfschaden, beispielsweise durch den Tod des Kindes nach Impfung, überrascht, so liegt hier ein in Österreich nicht duldbarer ärztlicher Behandlungsfehler, ein strafbarer und schadensersatzpflichtiger sog. informatorischer ärztlicher Kunstfehler zugrunde.
Aufgrund der sog. Impfzusatzstoffe (Quecksilber, Aluminiumhydroxid, Neomycin, Formaldehyd u.a.) ist jede Gabe eines Impfstoffes mit dem Impfschadensrisiko verbunden, d.h. mit jeder Gabe eines Impfstoffes werden Menschen unter Lebensbedingungen gestellt, „die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.“
Gerechtfertig werden diese Maßnahmen und sind diese Maßnahmen, wenn die Gabe des Impfstoffes in der Lage ist, vor der Krankheitsverursachung durch Viren oder durch die toxischen (giftigen) Produkte von Bakterien zu schützen und wenn der Nutzen dieser Maßnahme dem Risiko erheblich überwiegt.

Das Gesetz verlangt in Österreich die Gestaltung und Durchführung von Impfungen auf dem jeweiligen „Stand der Wissenschaft und Technik“ ab. Hiermit schließt das Gesetz die Zulässigkeit der Gabe von Impfstoffen in Österreich aus, wenn diese nur in Meinungen, Glauben und Irrtümern längst vergangener Zeiten gründen.

Insbesondere der Wortlaut „Wissenschaft“ im rechtsverbindlichen Gesetz in Österreich verlangt als zu erfüllende Rechtfertigungsvoraussetzung für das Impfschadensrisiko wissenschaftliche, d.h. überprüf- und nachvollziehbare Beweise, an denen es – nicht nur in Österreich – mangelt, wie in den letzten fünf Jahren nachgewiesen wurde.
Auch der Ärztekammer Steiermark ist nicht unbekannt geblieben, dass wir, der Entdecker eines Virus im Meer, das in keinerlei Zusammenhang mit einer Krankheit steht, Dr. rer. nat. Stefan Lanka und ich, weltgeschichtlich erstmalig, vor nunmehr fünf Jahren, am 30.9.2000 in Linz, in Oberösterreich, im Veranstaltungssaal im Rathaus von Linz, die Frage nach den das Impfschadensrisiko rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen öffentlich gestellt haben. Im November 2000 wurde die Frage erstmalig in Deutschland gestellt und im Juni 2001 erstmalig in Italien (Südtirol).
Auch der Ärztekammer Steiermark ist nicht unbekannt geblieben, dass wir Dokumente, die infolge dieser Beweisfrage entstanden, veröffentlicht haben, u.a. in dem Buch:

Karin Wolfinger/Karl Krafeld u.a.; Impfen – einfach und verständlich dargestellt. Berichte Dokumente und Kommentare aus Österreich und Deutschland, Stuttgart, 2004, www.klein-klein-verlag.de
Ich fasse das Ergebnis der nunmehr fünfjährigen Frage an die Ärzteschaft und an die Gesundheitsbehörden im deutschsprachigen Europa zusammen:

Keine einzige Stelle konnte einen naturwissenschaftlichen, d.h. überprüf- und nachvollziehbaren Beweis

1. eines als Krankheitserreger behaupteten Virus durch eindeutige Literaturbenennung zugänglich machen;
2. der Möglichkeit der Toxinproduktion durch Bakterien in lebenden mit Sauerstoff versorgten Menschen mittels eindeutiger Literaturbenennung, zugänglich machen;
3. eines überprüfbaren Wirksamkeitsnachweises irgendeiner Gabe eines Impfstoffes zugänglich machen.
Das Einzige, was unstrittig bewiesen ist, auch in Österreich, ist das Impfschadensrisiko.

In dem oben genanten Buch ist auf S. 84 eine Werbeanzeige der Ärztekammer für Oberösterreich abgedruckt, die u.a. in der Salzkammergut Rundschau am 15.10.2002 erschien. Hier verbreitet die Ärztekammer für Oberösterreich (ÄK OÖ):

„Auch der Vorwurf, dass Impfseren Quecksilber und Depot-Nervengifte enthalten, ist falsch. Das gibt es in Österreich nicht mehr“ erläutert Dr. Sedlak.“

Dr. Sedlak wird hier als Impfreferent der ÄK OÖ vorgestellt.

Tatsächlich enthielt der damals noch auf dem Markt befindliche Sechsfachimpfstoff Hexavac, der an Säuglingen und Kleinkinder verabreicht wurde, 0,3 mg. Aluminiumhydroxid. Aluminumhydroxid ist zweifelsfrei ein Nervengift.

Jeder Arzt, jeder Fachmann und jeder informierte Laie weiß aufgrund der Impfstoffbeipackzettel, dass kein Impfstoff ohne giftige Impfstoffbestandteile als sog. Impfzusatzstoffe auf dem Markt ist.
Die Ärztekammer für Oberösterreich beweist hier, für den informierten Laien erkennbar, dass sie nicht vor dreisten Lügen zurückschreckt, um Eltern zu veranlassen der Gabe von Impfstoffen (Giftstoffen) in ihre Kinder zuzustimmen.

Immerhin gesteht die Ärztekammer für Oberösterreich hier ein, das zumindest früher die Impfstoffe „Quecksilber und Depot-Nervengifte“ enthielten, was aber vermutlich die Ärzte früher auch den Eltern und den Patienten vor Impfeinwilligung vorsätzlich verschwiegen haben.
Auf S. 50f ist in dem Buch ein Schreiben der Ärztekammer für Salzburg, abgedruckt. Hier wird auf eine konkrete Beweisfrage hin die Tatsachenbehauptung aufgestellt:

„Bei allen Infektionskrankheiten, gegen die geimpft wird, wurde der Erreger schon lange zweifelsfrei nachgewiesen. So z.B. der Erreger der Kinderlähmung, das Poliomyelitisvirus von Karl Lahndsteiner und E. Popper im Jahre 1908.“

Es ist allgemein bekannt, dass Viren viel kleiner als Bakterien sind und Viren nicht mit dem Lichtmikroskop sichtbar gemacht werden können. Das Elektronenmikroskop wurde erst im Jahre 1931 erfunden.

Die Ärztekammer Salzburg lügt hier dreist, dass ein Virus, über 20 Jahre vor Erfindung des Elektronenmikroskops, „zweifelsfrei nachgewiesen“ worden ist.

Auf S. 62f ist hier ein Schreiben der Frau Dr. Magnet, Landessanitätsdirektion für Oberösterreich dokumentiert. Dieses Schreiben beweist, dass die Landessanitäsdirektion, spätestens nachdem sie mit der Frage nach den Beweisen der als krankheitsverursachend behaupteten Viren konfrontiert worden ist, genau weiß, dass kein als Krankheitserreger behauptete Virus naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist.
Auf S. 56 ist ein Schreiben der Gesundheitslandesrätin für OÖ Frau Dr. Stöger an zwei Landtagsabgeordnete veröffentlicht. Auch Frau Dr. Stöger beweist, dass sie weiß, dass kein als Krankheitsverursacher behauptetes Virus nachgewiesen worden ist.

Auf S. 70f ist ein Schreiben des Landeshauptmann für Oberösterreich, Herrn Dr. Pühringer abgedruckt. Der Landeshautmann beweist hier sein Wissen, dass Bakterien nur unter Sauerstoffabschluss Gifte produzieren können. Die Konstrukte, die der Landeshauptmann hier vornimmt, unter denen in lebenden mit Sauerstoff versorgten Menschen Sauerstoffabschlüsse entstehen könnten, sind mehr als absurd.
In diesem Buch ist darüber hinaus auch auf S. 38f das erstmalige Eingeständnis einer Gesundheitsministerin abgedruckt, dass das behaupteten sog. AIDS-Virus „HIV“ niemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist, sondern nur aufgrund eines internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt.
In einen Schreiben vom 5.1.2004 an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Kraus (BRD) gesteht die Bundesgesundheitsministerin der BRD, Ulla Schmidt, mittels persönlicher Unterschrift, das allgemein verschwiegene Wissen ein:

„Selbstverständlich gilt das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) – im internationalen wissenschaftlichen Konsens – als wissenschaftlich nachgewiesen.“

„gilt“ ist aber nicht „ist“.

Hiermit ist das Wissen bewiesen, dass sich weltweit die Gesundheitsbehörden, die sog. Medizinwissenschaft, aber auch die Medien, der wissentlich wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptung der US-Regierung vom 23.4.1984, vertreten durch US-Gesundheitsministerin Heckler, unüberprüft unterworfen haben, im Zusammenhang mit dem, was AIDS genant wird, sei ein Virus naturwissenschaftlich nachgewiesen worden.
Das ist deshalb von aktueller Bedeutung, weil wir gegenwärtig erleben, dass sich sämtliche Gesundheitsbehörden, die Medizinwissenschaft und die Medien unüberprüft den Behauptungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterwerfen, es seien Influenzaviren naturwissenschaftlich nachgewiesen, es sei das sog. Vogelgrippevirus, das behauptete H5N1-Virus naturwissenschaftlich nachgewiesen und es sei bewiesen, dass wir durch eine Influenzapandemie bedroht sind und lediglich noch nicht bekannt ist, wann und wie stark die Pandemie ausbrechen wird.

Es ist bekannt, dass in Österreich, aufgrund der durch das Gesetz zugewiesenen Zuständigkeit, die Bundesländer auf dieser Grundlage Landes-Pandemiepläne ausgearbeitet haben, in denen auch die organisatorische Durchführung von Zwangsimpfungen der Bevölkerung vorgesehen sind. Im Land Steiermark erfolgt dieses in der Aufsichtsverantwortung des Landeshauptmanns.
Obwohl weltgeschichtlich erstmalig in Österreich, am 30.9.2000, vor nunmehr fünf Jahren, die Frage nach den naturwissenschaftlichen Beweisen der als Krankheitserreger behaupteten Viren gestellt worden ist und in den letzten fünf Jahren auch in Österreich das Wissen nachgewiesen worden ist, dass keines der als Krankheitserreger behaupteten Viren naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist, beteiligt sich offensichtlich das Bundesland Steiermark, in Ihrer persönlichen Verantwortung, an der Durchführung der WHO-Planungen zum globalen politischen Vogelgrippegeschehen - ohne nach den rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen zu fragen.
In dem oben genannten Buch nicht, wohl aber in dem im klein-klein-verlag erschienen Info 5: „Grippeimpfung“, ist auf. S. 21 die Aussage des Dr. Uphoff, Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Influenza“ in Deutschland aus einem Mail vom 12.5.03 abgedruckt: 
„Es wäre sicher schön – und auch ich würde mir das wünschen – eine Studie zu der Impfwirksamkeit zu machen.“

Über das Internet zwar breit verbreitet, aber noch nicht gedruckt veröffentlicht, ist ein Schreiben des Leiters des Gesundheitsamtes in Neumarkt i.d.OPf. (BRD), Dr. Sperber, vom 10.1.2005 an einen Bürger: 
„Sehr geehrter Herr Dr. ……., wie vereinbart, habe ich am 19. November 2004 Ihre Anfrage an das Paul-Ehrlich-Institut weitergeleitet. Bis jetzt habe ich noch keine Antwort bekommen.“ 
Zugrunde lag die Anfrage von Bürgern nach den Wirksamkeitsnachweisen von Impfstoffen, speziell des MMR-Impfstoffes. Auch ein Jahr nach der Anfrage eines Gesundheitsamtsleiters in Deutschland an das in Deutschland für die Impfstoffzulassung zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat das PEI einen im Rahmen eines Amtshilfeersuchens nachfragenden Leiter eines Gesundheitsamtes zu keiner Impfung einen Wirksamkeitsnachweis zugänglich gemacht.
In dem ebenfalls im klein-klein-verlag erschienen Buch von Karl Krafeld/Stefan Lanka; „Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt die Überwindung der Schulmedizin!“ ist auf S. 247 das Schreiben der für die öffentlichen Impfempfehlungen in der BRD zuständigen  Ständigen Impfkommission (STIKO) vom 22.04.04 (Dr. Gernot Rasch) mit der klaren Aussage der STIKO dokumentiert: 
„… so oder ähnlich bezeichnete „Nutzen-Risiko-Analysen“ bestehen nicht.“
Auf S. 269ff ist in diesem Buch ein Vorgang aus Österreich, insbesondere aus Oberösterreich, dokumentiert, der dann, wenn die geschichtliche Phase der Verabreichung von das Impfschadensrisiko begründenden Impfstoffen (Quecksilber, Depot-Nervengifte, Aluminiumhydroxid, Neomycin, Formaldehyd usw.) ohne zugrunde liegender naturwissenschaftlicher, d.h. überprüf- und nachvollziehbarer Beweise, überwunden sein wird, und die Gabe von Impfstoffen nur noch dann zulässig durchgeführt wird, wenn diese unverzichtbaren naturwissenschaftlichen Beweise vorliegen (was das Ende jeder Gabe von Impfstoffen bedeutet), zuständigkeitshalber vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorgetragen werden muss, dessen Zuständigkeit ab dem 1.7.2002 auch für Österreich gegeben ist, da bei diesem zugrunde liegenden Vorgang in Österreich das vorsätzliche Handeln wider besseres Wissen nachweisbar ist. 
Rechtsgrundlage ist hier Art. II c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948.
Absehbar wird der Internationale Strafgerichtshof in nicht zu ferner Zukunft sich mit dem Sachverhalt der vorsätzlichen Gabe von Impfstoffen, die ohne dass rechtfertigende naturwissenschaftliche Beweise auf dem heutigen „Stand der Wissenschaft und Technik“ (wie es das Gesetz u.a. in Österreich als zwingend zu erfüllende Rechtfertigungsvoraussetzung verlangt) empfohlen und verabreicht werden, beschäftigen müssen.
Österreich ist nun einmal das Land, in dem weltgeschichtlich erstmalig, am 30.9.2000 öffentlich die Frage nach den das Impfschadensrisiko rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen gestellt worden ist. 

Nicht nur der Ärztekammer Steiermark, sondern auch der Landessanitätsdirektion in der Steiermark ist bekannt, dass es auch in Österreich keiner Gesundheitsbehörde, keinem Medizinwissenschaftler – auch nicht dem Impfreferenten der Ärztekammer Steiermark, Prof. Diether Spork – möglich war, in den letzen fünf Jahren einen das Impfschadensrisiko rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweis zu benennen.
Meinungen, Glaubenssätze, Irrtümer oder gar Irreführungen oder ein „internationaler wissenschaftlicher Konsens“, wie bei „HIV“, sind vollkommen ungeeignet, das Impfschadensrisiko zu rechtfertigen.

Zweifellos wäre es gerechtfertigt, wenn eine Disziplinarkommission einem Arzt ganz oder zeitweilig die Zulassung entzieht, wenn der Arzt naturwissenschaftlich bewiesene Tatsachen vorsätzlich ignoriert.
Dem durch die Ärztekammer Steiermark ausgesprochenen Berufsverbot liegt aber nicht ein solcher Sachverhalt zugrunde.
Seit fünf Jahren kann keine Ärztekammer in Österreich, auch nicht die Ärztekammer in der Steiermark oder in Oberösterreich, keine Landessanitätsdirektion, keine Bundesbehörde auch nur einen naturwissenschaftlichen Beweis zugänglich machen, der die mit dem Impfschadensrisiko verbundene Gabe von Impfstoffen rechtfertigen könnte.
Das ist eine unstrittige Tatsache, die u.a. in dem oben genannten Buch „Impfen – einfach und verständlich dargestellt.“ überprüf- und nachvollziehbar bewiesen ist.

Das ist in den letzten fünf Jahren den österreichischen Ärztekammern und Landessanitätsbehörden bekannt geworden.

In Ihrer Aufsichtsverantwortung als Landeshauptmann spricht die Ärztekammer für die Steiermark gegen einen Arzt ein Berufsverbot aus, der sich einem Konsens nicht unterwirft.

Das ist auch in Österreich ein vorsätzlicher rechtswidriger unzulässiger Eingriff in die ärztliche Behandlungs- und Therapiefreiheit, der – im berechtigten Gesundheitsinteresse der Allgemeinheit – nicht zu dulden ist, auch nicht durch einen Landeshauptmann in seiner Aufsichtsverantwortung über die Ärztekammer, und der allen an dieser Entscheidung Beteiligten in der Ärztekammer bekannt und bewusst war und ist.
Wie soll medizinisch- wissenschaftlicher Fortschritt möglich sein, wenn Ärzte durch die Ärztekammer gezwungen werden, sich dogmatischen Meinungen, dogmatischen Irrtümern oder gar dogmatischen Irreführungen zu unterwerfen.

Eine Ärztekammer, die durch Berufsverbote, nach dem galileischen Muster, dem zufolge die Natur, z.B. der Lauf der Gestirne, sich dem Willen des Menschen unterordnet, aktiv verhindert, dass die Tatsächlichkeit der Natur bekannt und beachtet wird, handelt zu Beginn des Dritten Jahrtausend vorsätzlich gegen Menschen gerichtet. Jemand, der bewusst aktiv verhindert, dass in der Medizin Irrtümer und Irreführungen überwunden werden, beweist sich als verbrecherisch. 

Die Frage, ob sich die Sonne um die Erde dreht oder ob sich die Erde um die Sonne dreht, ist für den Menschen von nachrangiger Bedeutung. Die naturwissenschaftliche Frage der Rechtfertigung der Implantierung von Giften in Menschen ist für den Menschen von vorrangiger Bedeutung. Werden hier aufgrund von durch Berufsverbote stabilisierten Irreführungen, naturwissenschaftlich nicht gerechtfertigt, Gifte in Menschen gespritzt, dann handelt es sich hier um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass auch als solches benannt werden muss, damit es verfolgt und überwunden wird.
Auffällig ist, dass Prof. Diether Spork bei seiner Medienkampagne zu diesem Berufsverbot an die Vorgänge in Österreich im Zusammenhang mit dem Fall „Olivia“ und Dr. Hamer erinnert und hier eine Parallelität aufzeigt.

Die Rechtskompetenz der österreichischen und deutschen Ärztekammern unterscheiden sich nicht grundlegend.
Hierzu wird verwiesen auf die Recherche der Onlinezeitung FAKTuell bei den Ärztekammern in Deutschland zur Frage der Zulässigkeit der Durchführung ärztlicher Therapien auf der Grundlage der naturwissenschaftlichen Entdeckungen des Dr. Hamer (google Suchmaschine; Faktuell Ärztekammer; („Dr. Hamer- … und raus bist Du“)). 
Keine der 14 Ärztekammern die geantwortet haben behauptete, dass die Anwendung von Therapien auf der Grundlage der Erkenntnisse des Dr. Hamer unzulässig oder gar verboten ist. Alle Ärztekammern verwiesen hier auf den Grundsatz der ärztlichen Therapiefreiheit. Allerdings gaben einige Ärztekammern zu bedenken, so die Ärztekammer Berlin, dass „keinerlei Daten vorliegen, dass ein nachweislicher Nutzen mit dieser Methode erreicht werden könnte.“
Diese Tatsache ist aber vollkommen ungeeignet, gegen Dr. Hamer oder gegen einen Arzt gewendet zu werden, da es bisher sämtliche Medizinischen Fakultäten der Hochschulmedizin in den letzten über 20 Jahren unterlassen haben, nachdem Dr. Hamer 1981 seine Erkenntnisse der Universität Tübingen zum Zwecke der fachlichen Überprüfung vorgelegt hat, ein Forschungsprojekt zum Zwecke der Überprüfung der durch Dr. Hamer vorgelegten Aussagen, zum Zwecke der Verifikation bzw. Falsifikation durchzuführen.
Der Unterlassungsgrund durch die Medizinischen Fakultäten ist klar und transparent: 
Die Pharmaindustrie als Drittmittelgeber würde ein solches Forschungsprojekt nicht fördern, da ein solches Forschungsprojekt keine Aussicht auf eine Steigerung des materiellen Gewinnes der Pharmaindustrie mit sich bringt. Ein solches Forschungsprojekt würde nur erheblichen ideellen Gewinn, Gesundheitsgewinn für die Menschen bringen. Insbesondere die an einem solchen Forschungsprojekt beteiligten Professoren hätten keinen zusätzlichen individuellen materiellen Vorteil durch ein solches Forschungsprojekt zugunsten des Gesundheitsgewinnes für Menschen.
Genau das kennzeichnet heute das, was sich Medizinwissenschaft nennt, was der Impfreferent Prof. Spork als „Stand der Medizin“ nennt, dem jeder Arzt – der Behauptung und Handlung der Ärztekammer zufolge – unterworfen ist oder durch Berufsverbot, als Abschreckung für alle anderen selbständig denkenden ethisch verantwortlichen Ärzte, zum Schaden für die Menschen und zum Wohle der Pharmaindustrie, zu unterwerfen ist. 
Mit der Bezugnahme auf die Verpflichtung zum „Stand der Medizin“ verkürzt und entstellt die Ärztekammer, vertreten durch Prof. Spork, die Medizin und das Handeln der Ärzte unzulässig zu einem Ausführungsinstrument der gewinnorientierten Pharmaindustrie.

Tatsächlich hat sich die Ärzteschaft, unter Duldung der Ärztekammern, gerade beim Impfen, auf das Niveau marktschreierischer Verkäufer gesetzt oder setzen lassen: 
Der Marktschreier macht nur dann Gewinn, wenn er laut genug brüllt – und es mit der Wahrheit nicht sehr genau nimmt.
Beim Impfen ist die fachliche Kompetenz des Arztes nicht so sehr bei dem Setzen der Impfspritze abverlangt, sondern bei der wahrheitsgemäßen Aufklärung vor Impfeinwilligung über die Schutzwirksamkeit und die Risiken dieser Impfung.
Erfüllt der Arzt diese ärztliche Pflicht gewissenhaft, mit der logischen Folge, dass sich der Patient oder der Personensorgeberechtigte nicht für die Impfung entscheidet, erhält der Arzt für diese ärztliche Leistung keinerlei Honorar.
Diese ärztliche Leistung ist ein unbezahlter Liebesdienst des Arztes seinem Patienten gegenüber.

Wenn der Marktschreier nicht laut genug brüllt und es hierbei mit der Wahrheit ganz genau nimmt, dann verkauft auch der Marktschreier, z.B. Aal-Jürgen vom Hamburger Fischmarkt nichts. Dann erzielt auch der Marktschreier keinen Gewinn. 

In der Verantwortung der Ärztekammern hat sich die Ärzteschaft beim Impfen auf das Niveau von Marktschreiern drücken lassen, die nur dann Geld erhalten, wenn sie laut genug brüllen und es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen.
Auch in Österreich wird die ärztliche Leistung der Aufklärung vor Impfeinwilligung dann nicht honoriert, wenn der Arzt pflichtgemäß aufklärt und dieses „Verkaufsgespräch“ nicht zum Verkaufsabschluss, zur Impfeinwilligung führt.

Auch im Vertragsrecht in Österreich beginnt beim Vertragsrecht die Rechtsbeziehung mit dem Vertragsabschluss, wobei die Beratung vor Vertragsabschluss, dann, wenn sie fehlerhaft war, auch in Österreich durchaus zur Nichtigkeit des Vertrages oder gar zu Schadensersatzansprüchen führen kann.
Auch in Österreich beginnt das Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patienten beim Beginn der ärztlichen Beratung. Bei der ärztlichen Leistung „Impfen“ beginnt das Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patienten mit dem Beginn der Aufklärung des Arztes über die nachgewiesene Schutzwirkung der Impfung und über die Risiken. Hierin unterscheidet sich ärztliches Handeln fundamental von verkäuferischem Handeln. Obwohl diese ärztliche Leistung im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erbracht wird, kann der Arzt hier keinen Honoraranspruch geltend machen, wenn die vertragsmäßig begründete Aufklärung durch den Arzt zur Entscheidung des Patienten führt, sich keinen Impfstoff mit den giftigen Zusatzstoffen implantieren zu lassen.
Das Berufsverbot, das durch die Ärztekammer ausgesprochen wurde, soll auch bezwecken, dass die mit den Ansprüchen an die von Ärzten abzuverlangende ärztliche Ethik unvereinbare marktschreierische Praxis beim ärztlichen Verkauf der Impfung gefestigt wird, als Prototyp für andere Produkte, die der Arzt marktschreierisch, im wirtschaftlichen Interesse der Pharmaindustrie, verkaufen soll.
Erinnert wird daran, dass die STIKO (s.o.) mit Datum vom 22.4.2004 im Hinblick auf die Gabe von Impfstoffen klar nannte:

 „…so oder ähnlich bezeichnete „Nutzen-Risiko-Analysen“ bestehen nicht“ 
und der Leiter eines Gesundheitsamtes in Deutschland (s.o.) seit einem Jahr auf Wirksamkeitsnachweise vom PEI im Hinblick auf die öffentlich empfohlenen Impfungen wartet.
Mehr als absurd ist die Position der Ärztekammer Steiermark, die Prof. Diether Spork im Zusammenhang mit dem Berufsverbot in den Medien vertritt: 
„Ein Privatmensch dürfe glauben, was er wolle, doch Loibner sei Arzt und müsse als solcher nach dem „Stand der Medizin“ handeln.“
Gerade die ethischen Anforderungen, die der „Stand der Medizin“ an jeden Arzt stellt, verlangen von jedem Arzt, bevor er belastende „Quecksilber und Depot-Nervengifte“ (s.o. ÄK OÖ) spritzt, eine hohe eigenverantwortliche Prüfung, ob diese körperliche Belastung erforderlich ist.

Der mit dem Berufsverbot belegte Arzt scheint diese Prüfung, entsprechend der an einen Arzt zu stellenden ethischen Anforderungen, durchgeführt zu haben – und erhielt deshalb das Berufsverbot durch die Ärztekammer in Ihrer Aufsichtsverantwortung als Landeshauptmann, der auch für den Schutz der Bevölkerung, vor naturwissenschaftlich nicht gerechtfertigten Implantierungen von Giftstoffen in Menschen, insbesondere in Kinder, verantwortlich ist.
Prof. Diether Spork, sowie die Ärztekammer Steiermark haben offensichtlich durchgängig diese Ihnen obliegende Prüfung unterlassen, bevor sie Giftstoffe in Menschen, insbesondere in Kinder spritzen. 
Das Empfehlen und das Geben dieser Giftstoffe in Erwachsene und Kinder, ohne dass sie einen Wirksamkeitsnachweis zugänglich machen können, ohne dass sie ein Risiko-Nutzen-Analyse zugänglich machen können, ohne dass sie virale Krankheitserreger nachweisen können, ohne dass sie die Möglichkeit der bakteriellen Krankheitsverursachung nachweisen können und die Gabe dieser Giftstoffe ausschließlich in ihrer Kenntnis der biochemischen Wirkung dieser Giftstoffe und des Impfschadensrisikos erfolgt und das Erteilen eines Berufsverbotes für einen Arzt, der nicht derartig verantwortungslos handelt, wie die Ärztekammer dieses als Normalität des ärztlichen Handelns in der Steiermark erwartet, ist günstigstenfalls als verantwortungsloses Verhalten der Ärztekammer Steiermark zu bewerten und zu ahnden. 
Hier muss die staatliche Aufsicht durch den Landeshauptmann eingreifen!
Wenn Sie als Landeshauptmann ein solches Verhalten derjenigen Ärztekammer dulden, die Ihrer staatlichen Aufsichtspflicht unterliegt, dann sind Sie hierfür voll verantwortlich und ggf. auch voll verantwortlich zu machen.
Bekanntlich haben Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit Impfungen spätestens seit der Einführung der Hepatitis-B-Pflichtimpfung in Italien einen faden Beigeschmack der Mitwirkung krimineller Energien, der auch bei dem jetzt durch die Ärztekammer verhängten Berufsverbot wieder aufkommt. 
Der italienische Gesundheitsminister, der damals die Zwangsimpfung durchsetzte, wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er sich, zum Zwecke der Durchsetzung der Impfpflicht von der Pharmaindustrie fürstlich bestechen ließ. 
Spätestens seit dieser Zeit ist unstrittig, dass „Impfen“ mit dem Wirksamwerden krimineller Energien verbunden ist bzw. sein kann. Die Pharmaindustrie ist dafür verantwortlich, dass dieser fade Beigeschmack bei jeder direkten bzw. indirekten Zwangsmaßnahme im Zusammenhang mit der Gabe von Impfstoffen aufkommt.
Mittlerweile kommentierte ein Arzt diese Berufsverbotsentscheidung der Ärztekammer: 
„Über etwaige Finanzspitzen der Impfhersteller lässt sich nur spekulieren und das wollen wir ja nicht.“

Derartigen Spekulationen kann nur dadurch entgegen getreten werden, indem die Ärztekammer die Berechtigung ihrer Entscheidung dadurch beweist, indem sie beispielsweise einen naturwissenschaftlichen, d.h. überprüf- und nachvollziehbaren Beweis eines behaupteten Influenzavirus und einen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis der Influenzaimpfung zugänglich macht – auf dem Hintergrund dass allgemein bekannt ist, dass seit fünf Jahren im deutschsprachigen Europa, ausgehend von der Veranstaltung am 30.9.2000 in Linz, bei der Ärzteschaft und bei den Gesundheitsbehörden erfolglos nach den das Impfschadensrisiko rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen gefragt wird.
Wenn wissentlich eine Beteiligung an der Gabe von Impfstoffen, d.h. an der Gabe von Depot-Nervengiften (Quecksilber, Aluminiumhydroxid, Neomycin, Formaldehyd u.a.) erfolgt, in der Kenntnis, dass weder die behauptete Schutzwirkung dieser Impfung nachgewiesen ist, noch der behauptete Krankheitserreger, z.B. das Influenzaviurus naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist, und dieses im umfangreichen und systematischen Rahmen erfolgt, und dieses u.a. durch das Aussprechen und die Duldung durch die Aufsichtsbehörde, von Berufsverboten gesichert wird, dann ist der Straftatbestand des Art. II c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 erfüllt. 
Die abschließende Zuständigkeit für die Strafverfolgung liegt hier beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
Sicherlich hat nicht der Arzt Dr. Loibner dem Ansehen der Ärzteschaft rechtswidrig und verantwortungslos geschadet, wie die Ärztekammer Steiermark, vertreten durch deren Impfreferenten Prof. Spork behauptet. Tatsächlich hat durch das Aussprechen des Berufsverbotes die Ärztekammer Steiermark dem Ansehen der Mitglieder dieser Ärztekammer einen schweren Ansehensschaden zugefügt, der nahezu nicht mehr aufzufangen ist.

Die Ärztekammer Steiermark, vertreten durch den Impfreferenten Prof. Spork verbreitet zur Begründung des Berufsverbotes in den Medien: 
„Wir brauchen ja den gesunden Menschen, der zu uns kommt, bevor er etwas spürt. Deshalb ist hier Aufklärung besonders wichtig.“

Hier ist der Ärztekammer Steiermark dahingehend voll zuzustimmen, dass Aufklärung besonders wichtig ist:

· Aufklärung darüber, dass weltgeschichtlich erstmalig in Österreich, in Linz, am 30.9.2000 die Frage nach den das Impfschadensrisiko rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen gestellt worden ist.

· Aufklärung darüber, dass in den letzten fünf Jahren keine Ärztekammer, keine Gesundheitsbehörde, auch nicht in der Steiermark, auch nur einen naturwissenschaftlichen Beweis für auch nur ein als Krankheitserreger behauptetes Virus zugänglich machen konnte und keinen naturwissenschaftlichen Beweis zugänglich machen konnte, dass Bakterien in lebenden mit Sauerstoff versorgten Menschen Gifte produzieren könnten und theoretisch Krankheiten verursachen können.
· Aufklärung darüber, dass niemand einen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis für irgendeine Impfung zugänglich machen kann.

· Aufklärung darüber, dass Risiko-Nutzen-Analysen nicht existieren.

· Aufklärung darüber, dass das Einzige was unstrittig wissenschaftlich bewiesen ist, die Tatsache ist, dass die Impfstoffe als sog. Zusatzstoffe Gifte enthalten und dass das Impfschadensrisiko, bis hin zum Todesrisiko, besteht.
Ein tatsächlich aufgeklärter Patient wird weder sch selbst, noch seine Kinder impfen lassen, solange durch die Ärzte und durch die Ärztekammern keine rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweise zugänglich gemacht werden können.

Einen mehr als faden Beigeschmack hat es in Österreich auch, dass bisher auch die Justiz, bis hin zum Obersten Gerichtshof (6 Ob 286/03g, v. 29.1.2004) sichert, dass in Österreich Aussagen über Ärzte, die nachweislich wissen, dass kein als Krankheitserreger behauptetes Virus naturwissenschaftlich nachgewiesen ist, die nachweislich wissen, dass keine diesbezüglichen naturwissenschaftlichen Beweise existieren und sich dann das Recht herausnehmen, Personen, die die Beweisfrage stellen öffentlich zu beleidigen, 
„unabhängig vom Wahrheitsgehalt in der Sache selbst – nicht ausgesprochen werden dürfen.“ (LG Linz, 4 Cg 72/01b, 6.6.2003)
Angeblich wurde in Griechenland der Überbringer einer schlechten Nachricht getötet. Im Auftrage der Ärztekammer (mit der Pharmaindustrie im Hintergrund?) zerstört die österreichische Justiz die Existenz derjenigen, die „unabhängig vom Wahrheitsgehalt in der Sache selbst“ für die Pharmaindustrie und für die Ärzteschaft „schlechte“ Nachrichten überbringen.

Auch in Griechenland wurde dadurch, dass der Überbringer einer schlechten Nachricht (einer schlechten Tatsache) getötet wurde, aus einer schlechten Tatsache nicht eine gute Tatsache.

Auch durch das Berufsverbot wird die schlechte Nachricht, dass es keinen naturwissenschaftlichen Beweis gibt, der das Impfschadensrisiko rechtfertigt, nicht zu einer guten Nachricht.

Die österreichische Justiz und die Disziplinarkommission der Ärztekammer Steiermark können die Tatsachen wohl menschenverachtend und menschenvernichtend leugnen. Durch ihr Leugnen können sie aber nicht „schlechte Tatsachen“ in „gute Tatsachen“ verändern.
Auch bei einer solchen österreichischen Justiz, die vorsätzlich das aktive Informationsrecht nach Art. 19 der Allgemeinen Menschenrechte, im Auftrage und im Interesse der Ärzteschaft und damit der Impfstoffhersteller verletzt, lässt sich – wie bei der Bestechung des ehemaligen italienischen Gesundheitsministers, der die Hepatits-B-Pflichtimpfung einführte – das Aufkommen eines faden Beigeschmacks nicht vermeiden, da dieses durch den Obersten Gerichtshof bestätigte Linzer Urteil im Auftrage der Ärztekammer für Oberösterreich ausgesprochen wurde, nachdem die Ärztekammer, gestützt durch die Landessanitätsdirektion für Oberösterreich vor Gericht bewiesen hat, dass sie keine naturwissenschaftlichen Beweise zugänglich machen kann, die das Impfschadensrisiko sichern. 
(Dieser Vorgang ist im klein-klein-verlag in zwei Büchern dokumentiert, so dass er auf Dauer hin nachweisbar ist. Für den Ansehensverlust des Staates Österreich und dessen Justiz auf Dauer, trägt der Staat Österreich und dessen Justiz auf Dauer hin die Verantwortung.)
In einem demokratischen Rechtsstaat ist es ausgeschlossen, dass die Justiz im Auftrage Dritter, im Auftrage Herrschender, zur Zahlung einer hohen Geldstrafe verurteilt, weil Tatsachen die bedeutend für das Leben und für den Gesundheitserhalt für Menschen sind 
„- unabhängig vom Wahrheitsgehalt in der Sache selbst - nicht ausgesprochen werden dürfen“. 
In einem demokratischen Rechtsstaat dürfen Tatsachen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, dann wenn sie erweislich wahr sind, und insbesondere dann, wenn die Kenntnis der erweislich wahren Tatsachen im Gesundheitsinteresse der Allgemeinheit liegt, auch ausgesprochen werden 
In Österreich ist heute dass noch nicht zulässig, was in einem demokratischen Rechtsstaat eine Selbstverständlichkeit ist – zumindest nach Auffassung des Obersten Gerichtshofes in Österreich.

Wenn eine Justiz in Ausführung des Auftrages Dritter, das aktive Informationsrecht nach Art. 19 der Allgemeinen Menschenrechte schwer verletzt, wenn also Menschenrechtsverletzungen durch die Justiz in Österreich heute noch möglich sind, und diese vorsätzlich menschenrechtsverletzende Justiz unterbindet, dass wahre Tatsachen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. II c der Völkermordkonvention vom 9.12.1948) benannt und damit bekannt werden, kann sich niemand rechtfertigend darauf zurückziehen, dass er wahre Tatsachen unbeachtet gelassen hat, weil für ihn diese erweislich wahren Tatsachen nicht glaubbar waren. 

Auf diesem Hintergrund der Justizwirklichkeit in Österreich, die in Österreich gegenwärtig noch möglich ist und für die auch die abschließende Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag gegeben ist, auf dessen Tätigwerden auch mittelfristig in dieser Sache hingewirkt wird, und auf dem oben genannten Hintergrund, dass die Ärztekammer für Salzburg behauptet, das Poliovirus wäre über 20 Jahre vor Erfindung des Elektronenmikroskops zweifelsfrei nachgewiesen worden, erweist es sich als menschenverachtenden Zynismus, wenn fünf Jahre nachdem weltgeschichtlich erstmalig am 30.9.2000 in Österreich die Frage nach den das Impfschadensrisiko rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen gestellt worden ist, der Impfreferent der Ärztekammer Steiermark, Prof. Spork, das Berufsverbot, das die Ärztekammer über einen Arzt verhängt, der vor Impfung pflichtgemäß insbesondere über das Impfschadensrisiko und die wissenschaftlich nicht bewiesene Schutzwirkung aufklärt, mit dem Satz „Deshalb ist hier Aufklärung besonders wichtig“ begründet.
Es wundert nicht, dass dieser Prof. Spork in diesem Zusammenhang an den Umgang der Ärzteschaft und der österreichischen Justiz mit dem Fall „Olivia“ erinnert. Damals hatten Eltern eines an Krebs erkrankten Kindes Kontakt zu Dr. Hamer gefunden und lehnten ab, dass bei ihrem Kind eine Chemotherapie durchgeführt wurde. Die Justiz in Österreich zwang das Kind in eine Chemotherapie, die das Kind nur aufgrund glücklicher, nicht vorhersehbarer Zufälle, überlebte.
Ende der 70er Jahre war Dr. Hamer zu biologischen Entdeckungen gelangt, die nahezu alles was bisher in der Hochschulmedizin als gesichert angesehen wurde und Grundlage der durchgängigen Therapien war, als falsch erscheinen ließ. Diese biologischen Entdeckungen legte Dr. Hamer der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen (BRD) zum Zwecke der Überprüfung vor. Trotz eindeutiger verpflichtender Gerichtsurteile in Deutschland verweigerte die Universität Tübingen die Überprüfung. Auf diesem Kenntnishintergrund entzog die österreichische Justiz den Eltern der Olivia das Sorgerecht und zwang als Justiz damit das Kind in die Chemotherapie, die das Kind nur durch einen glücklichen Zufall überlebte.

Auf diesem Hintergrund und auf dem Hintergrund, dass auch die Ärztekammer Steiermark fünf Jahre, nachdem die das Impfschadensrisiko rechtfertigende naturwissenschaftliche Beweisfrage gestellt worden ist, keinen rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweis zugänglich machen kann, ist zu werten, wenn die Ärztekammer Steiermark, Prof. Spork, das Berufsverbot damit begründet, dass ein Arzt „als solcher nach dem "Stand der Medizin“ handeln“ müsse.
Hier liegt offensichtlich der Ärztekammer Steiermark ein Verständnis des „Stand der Medizin“ zugrunde, das Goethe dazu trieb, seine christlich-abendländische Tragödie, Faust I zu schreiben. 
Erinnert sei hier an die Kernsituation, die Goethe den Arzt Dr. Faust benennen lässt:

„Hier war die Arznei, die Patienten starben,

und niemand fragte: wer genas?

So haben wir mit höllischen Latwergen

(Latwerg = Quecksilbermedizin auf Sirupbasis)

in diesen Tälern, diesen Bergen,
weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst das Gift an Tausende gegeben,

sie welkten hin, ich muß erleben,

daß man die frechen Mörder lobt.“

Wäre Goethe in Österreich Bestandteil der Kultur und wäre Österreich ein Staat mit Kultur, dann hätte die Ärztekammer Steiermark dieses Berufsverbot nicht aussprechen können. 
So aber stellt sich die Ärztekammer in die Reihe derjenigen, die Goethe als „freche Mörder“ bezeichnet, die gelobt werden, und der über die Ärztekammer aufsichtspflichtige Landshauptmann soll durch die Ärztekammer – frei nach Goethe – jetzt in die Rolle desjenigen gedrängt werden, der durch Duldung, „die frechen Mörder lobt“, wie dieses zuvor die Österreichische Justiz tat (s.o.).

Ich erwarte nicht, dass Sie mir auf diese Eingabe antworten, insbesondere da ich als Ausländer Ihnen gegenüber keinen Anspruch habe.

Aus Beweisgründen werde ich Ihnen diese Eingabe zufaxen und per internationales Einschreiben mit Rückschein zusenden.

Selbstverständlich werde ich diese Eingabe veröffentlichen u.a. in dem Internetforum 
www.agenda-leben.de
Dieses Forum ist auch für Bürger aus der Steiermark einsehbar.

Es ist nicht auszuschließen, dass ein Bürger aus der Steiermark der gegenüber seiner Landesregierung einen Auskunftsanspruch hat, diesen Vorgang um das Berufsverbot und die Vorgänge um das globale politische Geschehen der sog. Vogelgrippe und die hiermit verbundenen vorbereitenden Pandemieplanung einschließlich global, durch die WHO, geplanter Zwangsimpfungen in Ihrer Verantwortung, zum Anlass nimmt an die Landesregierung der Steiermark die ganz konkreten rechtfertigenden Fragen zur staatlichen Vogelgrippeaktivität in der Verantwortung des Landeshauptmann zu stellen und die Landesregierung zu fragen, nach
1. einen publizierten naturwissenschaftlichen Beweis eines behaupteten Influenzavirus und des behaupteten H5N1-Virus;
2. einen wissenschaftlicher Wirksamkeitsnachweis der Influenzaimpfung;
der die in Ihrer Verantwortung durchgeführten staatlichen Maßnahmen im Rahmen der Vogelgrippepandemieplanung in der Steiermark rechtfertigt.
Ich verweise hier auf das oben genannte Forum www.agenda-leben.de und hier auf das „Spezialforum Vogelgrippe“ und hier auf „Brief von Prof. Niemitz an Dr. Krieger (Minister Trittin)“. 
Hier ist der Beweis dokumentiert, dass in der BRD bekannt ist, dass es keinen naturwissenschaftlichen Beweis eines behaupteten Influenzavirus und des behaupteten H5N1-Virus gibt, der geeignet wäre, die globale politische Vogelgrippepandemiepanik zu rechtfertigen.
Der Vorgang der Ärztekammer Steiermark in Ihrer Aufsichtsverantwortung bringt es mit sich, dass Sie als hauptverantwortlicher Landeshauptmann für die Pandemieplanung, im Zusammenhang mit dem gegenwärtig durch die WHO eingeleiteten globalen politischen Vogelgrippegeschehen, Kenntnis von der mangelnden rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweislage des globalen politischen Vogelgrippegeschehen erlangen. Durch Faxnachweis und Einschreiberückschein ist diese, Ihre Kenntnisnahme in amtlicher Funktion als Landeshauptmann, auf Dauer hin nachweisbar.
Würden nach dieser Ihrer nachweislichen Kenntnisnahme im Land Steiermark beispielsweise im Frühjahr 2006 im Zusammenhang mit den globalen politischen Vogelgrippegeschehnissen Zwangsimpfungen durchgeführt werden, würden Sie persönlich hiermit einen vorsätzlichen nachweisbaren schweren Verstoß gegen Art. II c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 begehen.
Auch das müsste dann ggf. dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorgetragen werden.

Ich hoffe, auch in Ihrem persönlichen Interesse, dass Sie es nicht so weit kommen lassen und Ihrer Aufsichtspflicht über die Ärztekammer Steiermark, im Zusammenhang mit diesem durch die Ärztekammer ausgesprochenen Berufsverbot gegen einen Arzt, der nach Maßgabe des Gesetzes und des Rechtes in Österreich Patienten vor den ausschließlich den Patienten bzw. Personensorgeberechtigten obliegende Impfentscheidung pflichtgemäß aufklärt, nicht vorsätzlich verletzen.
Ich weise darauf hin, dass das Verhalten der Ärztekammer Steiermark als strafrechtsrelevant zu bewerten ist und in einem demokratischen Rechtsstaat auch verfolgt und bestraft würde.

Ob die Handlung der an der Verhängung des Berufsverbotes Beteiligten in der Ärztekammer Steiermark verfolgt und bestraft wird, wird sich in Zukunft beweisen.

Die Entscheidung der Ärztekammer bezweckt, dass vorsätzlich, ohne rechtfertigende naturwissenschaftliche Beweise, gesichert werden soll, der Bevölkerung Lebensbedingungen aufzuerlegen (Implantieren von Giften), die geeignet sind, die körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, zu dem Zwecke, die Bevölkerung in der Steiermark, insbesondere deren geistige Fähigkeiten mittels Depot-Nervengiften, ganz oder teilweise zu zerstören, strafbar nach Art. II c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948, für deren Ausführung ab dem 1.7.2002 die abschließende Zuständigkeit beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag liegt.
Ich weise auf Art. 9 Abs. 1, des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetz hin. Hier ist bestimmt, dass die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts in Österreich als Bestandteil des Bundesrechts gelten.

Vorsorglich weise ich für den Fall, dass im Frühjahr 2006 oder später in Österreich und somit in der Steiermark, im Zusammenhang mit dem globalen politischen Vogelgrippegeschehnissen, Massenimpfungen oder gar Zwangsimpfungen geplant und durchgeführt werden, bei der Ihnen hiermit bekannt gewordenen Beweislage des Mangels der rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweise des behaupteten H5N1-Virus bzw. anderer behaupteter Influenzaviren, es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Art. II c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 handeln würde.
Durch dieses Schreiben, auf dem Hintergrund des durch die Ärztekammer ausgesprochenen Berufsverbotes, gehören Sie als Landeshauptmann zu den Personen in Österreich, die nachweislich vor etwaigen Massenimpfungen oder gar Zwangsimpfungen in Österreich, frühestens im Frühjahr 2006, im Zusammenhang mit den globalen politischen Vogelgrippegeschehnissen, Kenntnis davon erlangt haben, dass mangels naturwissenschaftlichem Nachweis eines Influenzavirus, einschließlich des behaupteten H5N1-Virus, es sich bei solchen staatlichen Maßnahmen, bei denen erhebliche Mengen Gift in Menschen implantiert werden sollen, u.a. mit der Folge der Beeinträchtigung des geistigen Vermögens der Menschen, es sich bei solchen staatlichen Maßnahmen um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handeln würde.
Aufgrund dieses Vorganges wird bezogen auf Ihre Person die Entschuldigung nicht greifen können, sie wären hinsichtlich der Erfüllung der durch die Gesetzeswortwahl „Wissenschaft und Technik“ durch das Gesetz in Österreich an Impfungen gestellte Rechtfertigungsanforderungen, die nur durch naturwissenschaftliche. d.h. überprüf- und nachvollziehbare Tatsachen, und nicht durch Glauben, Meinungen, Irrtümern, Irreführrungen und Konsense zu erfüllen sind, im Irrtum gewesen.

Die etwaige Entschuldigung, die Beteiligten in der Ärztekammer und des Landeshauptmanns, dem die Aufsicht über die Ärztekammer obliegt, würden nicht bewusst handeln, sie wüssten und wollten nicht, was sie tun oder unterlassen, kann rechtsstaatlich nicht greifen.

Erkennbar wird die Gabe von Impfstoffen ohne zugrunde liegender rechtfertigender naturwissenschaftlicher Beweise, nachdem am 30.9.2000 weltgeschichtlich erstmalig öffentlich in Linz die Frage nach den das Impfschadensrisiko rechtfertigenden Beweisen gestellt worden ist und in den letzten fünf Jahren weder die Ärzteschaft noch eine Gesundheitsbehörde einen rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweis zugänglich machen konnte, nicht mehr lange aufrecht erhalten werden können.

Erkennbar wird dieses dann rechtsstaatlich aufgearbeitet werden müssen, entweder im Nationalstaat oder zuständigkeitshalber beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, dessen abschließende Zuständigkeit seit dem 1.7.2002 gegeben ist, auch für Österreich und auch für das Land Steiermark.
Mit freundlichem Gruß

Karl Krafeld 
